
STADT HEIDENAU 

- Der Bürgermeister - 
 

Heidenau, 09.02.2022 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

Gremium (Beratungsfolge) 1. 2.   

Anwesend    

JA-Stimmen    

NEIN-Stimmen    

Enthaltungen     
    

zugestimmt    

abgelehnt     

zurückgestellt     

Weiterleitung ohne Beschluss     

Schriftführer (Unterschrift)    

 

 
Beschlussvorlage Nr. 

019/2022 
Dez/Amt: II / 60. 

Bearbeiter: Maasberg, Uwe 

 Status: öffentlich 
 
 

  Beteiligte Bereiche:   
   I.,  II., 20., 32.   

Beratungsfolge Status Termin Behandlung 

Stadtrat öffentlich 24.02.2022 Beschlussfassung 

 
 
 
Betreff: 
 

Vereinbarung mit der Technischen Dienste Heidenau GmbH hinsichtlich  
einer Kostenübernahme 
 
 
 
Beschlusstext: 
 

Der Stadtrat der Stadt Heidenau ermächtigt den Bürgermeister mit der Technischen Dienste 
Heidenau GmbH (TDH) eine Vereinbarung zur Übernahme von Kosten für Leistungen im 
Straßenbau in Höhe von voraussichtlich 46.550,32 EUR abzuschließen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

Ja 
 

Auswirkungen auf den Haushalt  HH-Jahr: 2022 

  
Buchungsstelle :  54.10.01.10/422120/00012 

  
Beträge in €  

 Mittel stehen haushaltsseitig zur 
Verfügung 

266.201,89 

 Mittelbedarf 46.550,32 

  
Folgeaufwand (jährlich)  

 davon Sachkosten   

 davon Personalkosten   

  
Folgeertrag (jährlich)   

  
 
Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten einschließlich Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung betragen 
nach dem Angebot vom 07.02.2022 46.550,32 EUR brutto. 
 
 
 
 
Erläuterung:  
 

Die TDH errichtet eine neue Fernwärmeleitung, beginnend am Gebäude Dresdner Str. 27 
(Seniorenwohnanlage „Elbblick“) bis zum Verwaltungsgebäude der WVH Dresdner Str. 15 
sowie den auf der Heinrich-Zille-Straße im Bau befindlichen 4 Mehrfamilienhäusern. 
Die Trasse verläuft auf der nordöstlichen Seite in der Fahrbahn der Dresdner Straße in einer 
Breite von ca. 2,0 m. 
 
Bei der Begehung zur Festlegung der Trassenführung und zur Beweissicherung vor der 
Baumaßnahme, welche durch den Straßenbaulastträger (Stadt Heidenau), den Träger der 
Baumaßnahme (TDH) sowie der ausführenden Firma (Tiefbau Detlef Hartig) erfolgte, musste 
festgestellt werden, dass die Asphaltdeckschicht der Fahrbahn flächendeckende Schäden, 
wie Risse, Schlaglöcher und Fahrspuren aufweist.  
Zur Beseitigung des mangelhaften Zustandes und zur Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit ist es daher erforderlich, nicht nur den Rohrleitungsgraben wieder 
sachgerecht zu schließen, sondern die Asphaltdeckschicht auf der gesamten Breite beider 
Fahrbahnen und der Länge des Baufeldes zu erneuern.  
 
Da dies aus technologischen Gründen in der Ausführung nicht zu trennen ist, soll die TDH 
die Beauftragung der erforderlichen Gesamtleistung an die ausführende Firma übernehmen. 
Nach Fertigstellung der Leistungen wird die TDH den entsprechenden, an die Stadt 
Heidenau entfallenen Anteil im Innenverhältnis an diese weiterberechnen.  
 
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich eine Woche unter Vollsperrung des o. a. Abschnittes 
erfolgen. 
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Abweichend von § 41 Abs. 4 Sächsische Gemeindeordnung wird die Beschlussvorlage dem 
Stadtrat ohne Vorberatung zur Entscheidung vorgelegt. Nach § 41 Abs. 4 Sächsische 
Gemeindeordnung sollen Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat 
vorbehalten ist, den beschließenden Ausschüssen innerhalb ihres Aufgabengebiets zur 
Vorberatung zugewiesen werden.  
 
Eine Beschlussfassung durch den zuständigen Bauausschuss am 10.02.2022 war zeitlich 
nicht möglich, da noch Abstimmungen zur Verkehrsführung während der Bauzeit erfolgten.  
 
Die bauausführende Firma will die Maßnahme bereits vom 14.03. – 18.03.2022 durchführen. 
Die vertragliche Vereinbarung mit der TDH nach einer Beschlussfassung im März 2022 wäre 
zu spät gewesen, daher ist eine Beschlussfassung durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 
24.02.2022 erforderlich. 
 
 
 
 
Anlagen: 

ohne  
 
 
 
 
 
 
Bürgermeister 
 
Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des 
Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der 
Vorlage trägt eine Unterschrift! 
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